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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 32/017/2015 
 
 
Federführung: Abt. 32 - Ordnungs- und Standesamt Datum: 12.06.2015
Verfasser: Klemens Lohmann AZ: 32/163-00 Lo/Za

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss 07.07.2015 Vorberatung 
Rat 22.07.2015 Entscheidung 

 
Gegenstand der Vorlage 
Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Lohne 
(Oldb.) 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Lohne unterhält zur Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und 
ausländischen Flüchtlingen eine Vielzahl von Wohnungen als öffentliche Einrichtung 
„Obdachlosenunterkünfte“. Die Einweisung in die Unterkünfte wird durch einen öffentlich – 
rechtlichen Zuweisungsbescheid vorgenommen. 
 
Zukünftig wird es eine Gebührensatzung und eine Benutzungssatzung für die öffentliche 
Einrichtung „Obdachlosenunterkünfte“ geben.  
 
Die bisherige Benutzungs- und Gebührensatzung stammt aus dem Jahre 1992. Auf Grund 
der gestiegenen Asylbewerberzahlen wurden in diesem und dem vergangenen Jahr neue 
Gebäude erworben und angemietet, wodurch u.a. eine Neukalkulation der 
Benutzungsgebühr vorzunehmen ist.  
 
Daneben sind gleichzeitig auch die Bestimmungen über die Benutzung der Unterkünfte in 
der Satzung den geltenden Normen und der Rechtsprechung anzupassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Satzung für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Lohne (Oldb.) tritt in 
der anliegenden Fassung in Kraft. 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Lohne (Oldb.) 


